
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Lebenshilfe Oberes Nagoldtal e. V.,  
liebe Teilnehmende, 

hiermit laden wir Sie herzlich ein, am 7. November 2025 an unserer Infoveranstaltung zum Thema  
„Recht der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“ der Lebenshilfe Nagold teilzunehmen.

 
 
WORUM GEHT ES IN DER INFOVERANSTALTUNG?

Menschen mit Behinderung sollen gleichberechtigt mit anderen am gesellschaftlichen Leben  
teilhaben können. Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurden die Leistungen, die dazu benötigt 
werden, aus dem Recht der Sozialhilfe herausgelöst und im Recht der Teilhabe von Menschen mit  
Behinderungen zusammengeführt. Vor allem geht es dabei um die Leistungen der Eingliederungshilfe 
im neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX, Teil 2). 

Doch obwohl die neuen Regelungen im SGB IX seit Jahren in Kraft sind, hat sich für Menschen mit  
Behinderung wenig geändert. Wenn Betroffene ihr Recht einfordern wollen, stehen sie vor vielen  
Hürden. Nur wenige Beratungsstellen, Dienste oder rechtliche Betreuer*innen verfügen über die  
detaillierten Kenntnisse, die notwendig sind, um diese Hürden zu überwinden. 

 
WAS KÖNNEN SIE VON DER INFOVERANSTALTUNG ERWARTEN?

Die Lebenshilfe Nagold hat Erfahrung und detaillierte Kenntnisse im Eingliederungshilferecht.  
Wir machen Netzwerkarbeit: Das heißt, wir tauschen uns mit anderen Stellen aus, die sich mit dem  
Eingliederungshilferecht befassen und arbeiten mit ihnen zusammen. Dazu zählen z.B. die Stellen  
der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®), dem Beauftragten für Menschen mit  
Behinderung des Landkreises Calw, Betreuungsbehörde oder Anwält*innen für Sozialrecht.
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Soziale Teilhabe auch in der Freizeit ist Teil der Rechte von Menschen mit Behinderung.  
 
Zukünftig werden daher auch Angebote der Offenen Hilfen als Leistung der sozialen Teilhabe  
anerkannt werden. Diese Anerkennung ermöglicht Menschen mit Behinderung, finanzielle  
Mittel der Eingliederungshilfe für Assistenzbedarf bei der Freizeitgestaltung zu beantragen  
und eventuell für Freizeitangebote bei der Lebenshilfe zu nutzen.

 
INFORMATIONEN ZUR VERANSTALTUNG:

Am 7. November 2025 wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, Netzwerkpartner der LH  
kennenzulernen und haben dazu MA der EUTB und den Beauftragten für MmB des Landkreises 
eingeladen. Weiterhin wird Sie der Landesverband der Lebenshilfe auch über die Möglichkeiten 
zur Umsetzung des Rechts auf Teilhabe in der Freizeit informieren.  

Datum: 	 7. November 2025

Uhrzeit: 	 16:00 – 18:00 Uhr

Ort: 		 Bürgerzentrum Nagold,  
			   Zwingerweg 3, 72202 Nagold

 
Parkmöglichkeiten stehen in den umliegenden Tiefgaragen (Traubecenter oder Calwer Straße) 
zur Verfügung. 

 
 
Wir freuen uns sehr auf Sie! Gemeinsam können wir viel bewirken! 

Herzliche Grüße und bis bald

Ihr Team der Lebenshilfe Nagold
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Rechte kennen,  
Rechte durchsetzen.


